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Dritter Abschnitt.

Von der Uniform und den Waffen.

2. 33.
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Uniform überhaupt.

Nach allgemeiner Vorschrift haben der Oberrott—

meister, sowie die Rottmeister und Polizeisoldaten im

Dienste in der vorgeschriebenen PolizeiUniform zu

erscheinen. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen

Vorschrift besteht darin, daß

1) dem Oberrottmeister, sowie den Rottmeistern für

den Neben- und periodischen Dienst das Tragen

der Dienstmütze und Uniformsweste gestattet wird,

es sei denn, daß specielle Fälle eine Ausnahme
gebieten; daß

diese Bewilligung auch auf den Wachtdienst der

Rottmeister ausgedehnt wird; daß endlich

die Polizeisoldaten in Folge specieller Autorisation
des Polizei-Vorstaudes von dieser Vorschrift ent—
hunden werden.

8. 34.
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Vollstündige Uniform und Waffen.

Jeder Polizeisoldat hat in Uniform mit Seiten—

gewehr — auf besondere Anordnung auch mit Ober—

gewehr — die Polizeihauptwache und Nachtwachen

zu beziehen, und in dieser Ausrüstung den Wacht—

vosten und Patrouillen-Dienst zu verrichten.
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